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Verordnung über die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen 

(Stipendienverordnung) 

Änderungsantrag des Regierungsrats vom 28. Juni 2011 

 

Unterabänderungsantrag gemäss Art. 41 GO 

 
Art. 11 Abs. 2 
 
2 Er regelt das Verhältnis von Stipendien zu Darlehen für die Erstausbildung 
auf der Tertiärstufe in Ausführungsbestimmungen. Vom berechneten Ausbildungsbeitrag 
dürfendarf höchstens 20 Prozentein Drittel als Darlehen ausbezahlt werden. 
 
 
 

Hauptantrag gemäss Art. 41 GO 

 
Art. 11 Abs. 2 
 
2 Er regelt das Verhältnis von Stipendien zu Darlehen für die Erstausbildung 
auf der Tertiärstufe in Ausführungsbestimmungen. Vom berechneten Ausbildungsbeitrag 
dürfen höchstens 20 Prozent als Darlehen ausbezahlt werden. 
 


